
Stadt Ostringen 

Satzung 

über den Bebauungsplan 
„Holländer Grund“, 2. Änderung 

sowie 
über die Änderung der Örtlichen Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Holländer Grund“, 2. Änderung 

Der Gemeinderat der Stadt Östringen hat am 19.06.2006 aufgrund der §§1.2, 8-10 und 13 des Baugesetz¬ 
buches - BauGB - vom 27.08.1997 (BGBL. I S. 2141) in der Fassung der letzten Änderung, aufgrund des 
§ 74 Abs. 1,2 und 7 der Landesbauordnung - LBO - für Baden-Württemberg vom 08.08.1995 (BGI. S. 617) 
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg den Bebauungsplan „Hollän¬ 
der Grund“, 2. Änderung“, sowie über die Änderung der Örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Holländer Grund“, 2. Änderung, als Satzung beschlossen. 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Plan vom 20.02.2006 maßgebend. 
Er ist Bestandteil der Satzung. 

§2 
Bestandteile der Satzung 

Bestandteil der Satzung ist der Bebauungsplan, bestehend aus : 

■ dem Plan im M. 1:500 mit zeichnerischen Festsetzungen vom 20.02.2006, 
letztmalig ergänzt am 19.06.2006 

• den Schriftlichen Festsetzungen vom 13.04.2006, letztmalig ergänzt am 19.06.2006 
• den Örtlichen Bauvorschriften vom 13.04.2006 

Beigefügt ist eine Begründung (§ 9 Abs. 8 BauGB). 

§3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
Örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

§4 
Inkrafttreten 

. '' ' anntmachung nach § 10 BauGB in Kraft. 
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Verfahren 

Stadt Östringen 

Bebauungsplan 
"Holländer Grund" 

2. Änderung 

I. Der Gemeinderat hat gemäß § 2 (1) BauGB am 10.04.2006 die 
Änderung des Bebauungsplanes für eine Teilfläche beschlossen und den 
Entwurf gebilligt. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 05.05.2006. 

II. Der Änderungs-Entwurf hat nach ortsüblicher Bekanntmachung gemäß 
§ 3 (2) BauGB am 05.05.2006 in der Zeit vom 08.05.2006 bis 08.06.2006 
öffentlich ausgelegen. 
Parallel hierzu erfolgte die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

III. Die Bebauungsplan-Änderung, deren Inhalt und Schriftliche Festsetzungen mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates übereinstimmen, ist unter Beachtung des 
vorstehenden Verfahrens vom Gemeinderat gemäß § 10 BauGB am 19.06.2006 als Satzung 
beschlossen worden. 

Es wird bestätigt, daß der Inhalt des Planes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates übereinstimmt. 

Er ist unter Beachtung der Verfahrensvorschriften zustandegekommen und wird 
hiermit ausgefertigt. 

östringen den. 

Die Bebauungsplan-Teiländerung ist gemäß §10 (3) BauGB mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung am 05.07.2006 in Kraft getreten. 

20.02.2006 Maßstab = 1:500 
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Legende 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
1.1. Wohnbauflächen (§ 1 (1) 1. BauNVO) 

1.1.1 
I ^ 

Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
2.1. z.B.0.3 Grundflächenzahl (§19 BauNVO) 

2.2. z.B.^^ Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 

2.3. Höhe baulicher Anlagen in.m über einem Bezugspunkt (§ 16 (2) 4. BauNVO, § 18 BauNVO) 

2.3.1 maximal zulässige Traufhöhe 

2.3.2 FH max= maximal zulässige Firsthöhe 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
3.1. Nur Einzelhäuser zulässig 

3.2. Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

3.3. Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO) 

4. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
4.1. -► Hauptfirstrichtung 

5. Ptlanzgebot (§ 9 (1) 25a. BauGB) 
5.1. QQQQ ■ Pflanzgebot für Bäume ,Sträucher und sonstige Bepflanzungen 

6. Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 (1) 22. BauGB) 

6.1. Qmj Umgrenzung der Flächen für Garagen / überdachte PKW-Stellplätze 

6.2. [g^ Gemeinschaftsweg - private Zufahrt 

7, Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung 
(§ 9 (7) BauGB) 

a 
8. Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen 

(§1 (4) und §16 (5) BauNVO) 
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Schriftliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan "Holländer Grund", 2. Änderung, 
Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 

Die vorgenommenen Änderungen im schriftlichen Teil beziehen sich ausschließlich auf das Flur¬ 
stück Nr. 8095. 

A Planunqsrechtliche Festsetzungen (S 9 BauGB) 

1, Art der baulichen Nutzung (§ 9 f1) 1. BauGB) 

1.1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Im "Allgemeinen Wohngebiet" sind gemäß § 1 (6) 1. BauNVO die im § 4 (3) 4. und 5. BauNVO genannten 
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (Gartenbaubetriebe, Tankstellen). 

2. Maß der baulichen Nutzung. Höhenlage baulicher Anlagen (S 9 (1) 1. BauGB) 

2.1. Traufhöhe 
(Traufhöhe 1 und 2) 

Die maximal zulässigen Traufhöhen sind der Planvorlage zu entnehmen. Sie sind definiert als der Schnitt¬ 
punkt des aufgehenden Außenmauerwerkes mit der äußeren Dachhaut. Das Maß wird in der Gebäudemitte 
gemessen. Als Bezugspunkt gilt, wenn nicht anders angegeben, die Mittelachse der angrenzenden Ver¬ 
kehrsfläche (Verkehrsfläche mit Erschließungsfunktion für das jeweilige Grundstück). 

Bei Doppelhäusern gilt die Mitte jeder Gebäudeeinheit. 
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Bebauungsplan „Holländer Grund". 2, Änderung. Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 
Schriftliche Festsetzungen 2 

Ist im zeichnenschen Teil eine Traufhöhe 2 festgesetzt darf diese Höhe unter der Voraussetzung realisiert 
werden, dass der Traufpunkt um mindestens 1,50m von der straßenzugewandten Außenwand des Gebäu¬ 
des zurückspringt. 

Gleichzeitig darf hierdurch keine Wandscheibe mit einer sichtbaren Höhe von mehr als 6,50m entstehen 
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2.2. Firsthöhe 

Der Begriff „ First “ wird definiert als die höchste Linie der Dachfläche. Dieses gilt sowohl für Satteldächer 
wie auch Walm- und Pultdächer, sowie die anderen zulässigen Dachformen. 

Die in der Planunterlage getroffene Angabe einer nicht zu überschreitenden Firsthöhe bezieht sich, wenn 
nicht anders angegeben, auf die Mittelachse der angrenzenden Verkehrsfläche, gemessen in der Gebäude¬ 
mitte. 

2.3. Grundflächenzahl (§ 19 (4) BauNVO) 

Die zulässigen Grundflächenzahlen sind der Planunterlage im M. 1:500 zu entnehmen Gemäß des § 19 (4) 
BauNVO sind die Grundflächen durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mitzurechnen. Hierbei gehen begrünte Dächer (Min¬ 
destsubstratstärke 5 cm) von Garagen und Nebengebäuden sowie wasserdurchlässig ausgebaute PKW- 
Steliplätze und Zufahrten nicht in die Berechnung ein. 

2.4. Geschossflächenzahl (§ 20/21 a BauNVO) 

Bei der Ermittlung der Geschossfiäche bleiben Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen unberücksichtigt. 

h_Überbaubare, nicht überbaubare Grundstücksflächen. 
Stellung baulicher Anlagen 9 2. BauGB) 

3.1. Nebenanlagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuqe- 
lassen. ^ 

3.2, Firstrichtung 

Die Längsseite und die Hauptfirstrichtung der Gebäude sind parallel zu den im Lageplan eingetragenen 
Richtungspfeilen zu erstellen. 

Abweichende Firstrichtungen können im Einzelfall als Ausnahme im Sinne des § 31 (1) BauGB zugeiassen 
werden, wenn auf den Dachflächen aktive Solarsysteme installiert werden. 
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3 Bebauungsplan „Holländer Grund“, 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 
Schriftliche Festsetzungen 

Darüber hinaus sind abweichende Firstrichtungen bei untergeordneten Gebäudeteilen und bei Nebenanla¬ 
gen zulässig. 
Sind keine Angaben im Lagepian enthalten, ist die Bebauung parallel bzw. senkrecht zu einer der Grund¬ 
stücksgrenzen zu errichten. 

4. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4. BauGB) 

Garagen und überdachte Stellplätze sind ausschließlich auf den überbaubaren Flächen bzw. auf den als 
mögliche Garagenstandorte gekennzeichneten Flächen (Planzeichen „GA“ der Legende) zulässig. 

5. Pflanzqebot 9 (1) 25. a BauGB) 

5.1. Pflanzgebote 7 und 8- im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes 

Die Flächen, auf denen ein Pflanzgebot festgesetzt ist, sind zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten. 
Bauliche Anlagen sowie Befestigungen, wie Wege, Terrassen u. ä., sind auf den Pflanzgebotsflächen unzu¬ 
lässig. 

5.1.1 Pflanzgebot 7 - Hausgärten zwischen der Bebauung 

Pro 300 Grundstücksfläche ist ein klein- bis großkroniger, hochstämmiger Laubbaum der beiliegenden 
Pflanzeniisten mit einem Stammumfang von 16/18 cm oder ein hochstämmiger Obstbaum auf Sämlingsun¬ 
terlage zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die rechnerisch ermittelte Anzahl ist aufzurunden. 

5.1.2 Pflanzgebot 8 - Übergang zur freien Landschaft 

Auf den ausgewiesenen Flächen ist eine geschlossene, zweireihige Strauch- und Heckenstruktur aus Arten 
der beiliegenden Pflanzliste anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

6. Flächen für Aufschüttungen. Abgrabunqen. soweit sie zur Herstellung 
des Straßen Körpers erforderlich sind 9 (1) 26. BauGB) 

6.1. Aufschüttungen/Abgrabungen 

Bei der Herstellung des Straßenkörpers werden Aufschüttungen und Abgrabungen mit einem Böschungs¬ 
winkel von 1:1,5 erforderlich. 
Diese sind auf den privaten Grundstücksflächen gemäß der zeichnerischen Darstellung zu dulden und dür¬ 
fen nur mit Genehmigung der Gemeinde verändert werden (wird im zeichnerischen Teil nachgetragen). 

6.2. Betonfuß 

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in allen an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstü¬ 
cken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grundstücksgrenze in einer Breite von etwa 20 cm und einer 
Tiefe von etwa 40 cm zulässig (Hinterbeton von Randsteinen). 

Aufgestellt: Sinsheim, 13.04.2006; ergänzt: 19.06.06 - Gl/Ru 

STERNEMANN UND GLUP 

der Architekt 
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Änderung der 

Örtlichen Bauvorschriften 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Holländer Grund", 2. Änderung, 
Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 

Die vorgenommene Änderung im schriftüchen Teil bezieht sich ausschließlich auf das Flurstück 
Nr. 8095. 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlaben {§ 74 (1) 1. LBO) 

1.1. Dachgestaltung 

1.1.1 Dachform 

Flachdächer und Tonnendächer sind unzulässig. 

Einseitige Pultdächer sind zulässig, wenn die Höhe der sichtbaren Wandscheibe, gemessen von der ans 
Gebäude angrenzenden zukünftigen Geländeoberkante bis zum First (OK Dachhaut), das Maß von 7,00 m 
nicht überschreitet. 

Auf den in der Anlage gekennzeichneten Flächen darf das Maß um 0,50 m überschritten werden. 

Bei der Errichtung von Doppelhäusern sind ausschließlich symmetrische Satteldächer bzw. Pultdächer 
zulässig. 
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2 Bebauungsplan „Holländer Grund", 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 
Örtliche Bauvorschriften 

1.1.2 Dachaufbauten 

Dachgauben dürfen je Dachseite in ihrer Summe 60 % der Gebäudelänge nicht überschreiten. 
Die Breite der Einzelgaube darf höchstens 5,00 m betragen. 

Mit den Dachgauben sind die nachfolgend genannten Abstände einzuhalten : 

• vom Ortgang : mindestens 1,00 m 
■ zwischen mehreren Aufbauten : mindestens 1,50 m 

1.2, Abfallbehälter 

Abfallbehälter dürfen nur innerhalb baulicher Anlagen oder auf besonders abgepflanzten bzw. mit einem 
Sichtschutz {z, B. Holzpalisaden, begrünte Rankgitter-Konstruktionen) versehenen Flächen aufgestellt wer¬ 
den. 

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 74 (1) 3. LBO) 

2.1. Einfriedigungen 

2.1.1 

Die maximal zulässige Höhe von Einfriedigungen wird auf 1,20 m festgesetzt. Als Bezugspunkt gilt die an die 
Einfriedigung angrenzende künftige Geländeoberfläche. Ergeben sich bei benachbarten Grundstücken un¬ 
terschiedliche Geländehöhen, so ist das gemittelte Maß als Bezugspunkt maßgebend. 

2.1.2 

Zulässig sind Hecken (hierbei nicht zulässig : buntiaubige Arten und nicht standortheimische Nadelgehölze), 
Lattenzäune (senkrechte Lattung) sowie Trockenmauern aus Natursteinen. 

2.2. Vorgartenflächen (Flächen zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Gebäude) 

Die Grundstücksflächen sind - mit Ausnahme der Garagenzufahrten, PKW-Stellplätze und Hauszugänge - 
als zusammenhängende Grünfläche zu gestalten. 

2.3. Kfz-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Terrassen 

Kfz-Stellplatze, Zufahrten, Hauszugänge und Terrassen sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befesti¬ 
gen oder in die angrenzenden Grünflächen zu entwässern. 

3. Beschränkung der Verwendung von AuBenantennen (S 74 (1) 4. LBO) 

3.1. Antennen 

Auf jedem Gebäude sind höchstens zwei Antennen zulässig. 

7



Bebauungsplan „Holländer Grund", 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 
Örtliche Bauvorschriften 

4. Steilplat2verpfl}chtuna für Wohnungen (§ 74 (2) 2. LBO) 

Die Stellpiatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37. Abs. 1 LBO) wird auf der Grundlage des § 74 (2) 2. LBO 

erhöht. 

Bei der Errichtung von Wohngebäuden sind Kfz-Abstellplätze in folgender Anzahl herzusteilen : 

■ Wohnungen mit weniger als 60 Wohnfläche : 1,5 SteliplätzeAA/E 
• Wohnungen mit 60 m^ bzw. mehr als 60 m^ Wohnfläche : 2,0 Stellplätze/WE 

Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Stellplätze eine Bruchzahl, so wird aufgerundet. 
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Bebauungsplan „Holländer Grund", 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 
Örtliche Bauvorschriften 

Hinweise 

1. Mit dem Baugesuch ist ein Lage- bzw. Bepflanzungsplan einzureichen, in dem die beabsichtigten 
Maßnahmen zur Einhaltung der Pianungsrechtiichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif¬ 
ten, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben des Grünordnungsplanes, darzustellen sind. 

2. Es wird empfohlen, die Fassaden der Gebäude zu begrünen. 

3. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, um 
die natürliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen (z. B. 
Benutzung von Raupenfahrzeugen mit breiten Ketten, Befahren nur bei abgetrocknetem Oberbo¬ 

den). 

4. Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sind beim Aushub getrennt 
zu lagern und wieder einzubauen. 

5. Die Abfuhr von Erdaushub auf Deponien sollte vermieden werden. Es wird empfohlen, den Aushub 
weitestgehend auf dem eigenen Grundstück einzuplanieren. 
Durch Höherlegung der Erschließung und Ausnutzung der Hanglagen sind anfallende Bodenmas¬ 
sen weitestgehend zu reduzieren und vor Ort zu verwerten. 

6. Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit 
von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden, 

7. Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde entdeckt werden, sind diese umgehend dem Lan¬ 
desdenkmalamt zu melden. 

8 Es wird empfohlen, das Oberflächenwasser von Dachflächen auf dem Grundstück zur Versickerung 
zu bringen bzw. in geeigneten Schachtanlagen (Zisternen) zu speichern. Der (jberlauf ist an das 
örtliche Entwässerungssystem anzuschließen. Die Entnahme von gespeichertem Regenwasser (z. 
B. zur Gartenbewässerung) ist zulässig. 
Die Speicheranlagen sollten so ausgeführt werden, dass ein gedrosselter Ablauf möglich ist. 

9. Das Niederspannungsstromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt. 

Aufgestelit: Sinsheim, 13.04.2006; ergänzt : 19.06.06 - Gl/Ru 
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Begründung 
zum Bebauungsplan sowie zur Änderung der Örtlichen Bauvorschriften „Holländer Grund“, 2. Änderung, 
Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim 

I. Rechtszustand und Umfang der Bebauungsplan-Änderung 

Der Bebauungsplan „Holländer Grund“ der Stadt Östringen ist seit dem 17.11.2000 rechtsverbindlich. 

jm Jahr 2002 wurde der Bebauungsplan erstmalig für die Flurstücke Nr, 12983 bis Nr. 12986 sowie 
Nr. 12950 bis Nr. 12953 im Bereich des „Sperberweges“ geändert. 

Die durch den Gemeinderat der Stadt Östringen beschlossene 2. Änderung bezieht sich ausschließlich auf 
das Flurstück Nr. 8095 an der „Bergstraße“. Für den Änderungsbereich werden die bisherigen schriftlichen 
und zeichnerischen Festsetzungen aufgehoben und, in enger Anlehnung an die rechtskräftige Fassung, neu 
aufgestellt. Gleiches gilt für die Örtlichen Bauvorschriften. 

li. Rechtliche Grundlagen 

Grundlagen für den Inhalt der Bebauungsplan-Änderung sowie für den Verfahrensablauf sind das Bauge¬ 
setzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414), geändert durch das Gesetz vom 
21.06.2005 (BGBl. S. 1818), sowie die Gemeindeverordnung (GemO)für Baden-Württemberg in der Fas¬ 
sung vom 24.07.2000, letztmalig geändert durch das Gesetz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895). 

Die zeichnerischen Festsetzungen werden, in Anlehnung an das bisherige Planungsrecht, für den Geltungs¬ 
bereich der 2. Änderung neu gefasst. 
Gleiches gilt für die Schriftlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften. Sie werden für das Flurstück 
Nr. 8095 durch das Verfahren aufgehoben und, ohne Einfluss auf die Grundzüge der Planung zu nehmen, 
neu aufgestellt. 
Für die von der 2. Änderung nicht betroffenen Flächen gelten uneingeschränkt die Festsetzungen und Örtli¬ 
chen Bauvorschriften der Ursprungsfassung bzw. die der 1. Bebauungsplan-Änderung. 

III. Erläuterungen der geänderten Planunqsinhalte 

Der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 weist die Bauflächen des Geltungsbereiches als „All¬ 
gemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO aus. Damit erfährt die Ausweisung der ,Art der baulichen Nut¬ 
zung“ durch dieses Verfahren keine Änderung. 

Der Grundgedanke der Ursprungsplanung sah vor, die städtebauliche Struktur der „Bergstraße“ im Gel¬ 
tungsbereich des Bebauungsplanes „Holländer Grund“ forlzusetzen. Zulässig war die Errichtung von Einzel- 
und Doppelhäusern mit einem Mindestabstand von 3,00 m zur Straßenbegrenzungslinie. Aufgrund der Ab¬ 
grenzung des Bebauungsplanes und des Zuschnittes der ursprünglich gewerblich genutzten Fläche ergaben 
sich nach diesem Konzept Grundstückstiefen von annähernd 37,00 m. 
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Bebauungsplan „Holländer Grund", 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Odenheim - Begründung 2 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes stellte sich heraus, dass die sich ergebenen Grundstücksgrößen 
nicht der örtlichen Nachfrage entsprechen, so dass die Stadt Östringen mit der Änderung des Bebauungs¬ 
planes einer Teilung der Grundstücke in Nord-Ost-/Süd-West-Richtung ermöglichen möchte. 
Das städtebauliche Konzept sieht nunmehr vor, entlang der „Bergstraße“ sechs Doppelhaushälften sowie im 
rückwärtigen Bereich des Geltungsbereiches drei Einzelhäuser zu errichten. Um die gewünschten Mindest¬ 
abstände der Gebäude untereinander zu gewährleisten, die Parkierungsfrage zu lösen und der der Ur¬ 
sprungsplanung zugrunde liegenden Grünordnungsplanung gerecht zu werden, setzt der Bebauungsplan in 
der Neufassung für diesen Bereich sehr differenziert die überbaubaren Flächen fest. Die Erschließung der 
rückwärtigen Grundstücke erfolgt über private Zufahrten in einer Breite von 3,75 m und einer kleineren Ran¬ 
gierfläche vor den jeweils definierten Garagenstandorten. 

Großen Wert legt der Gemeinderat hierbei auf eine Begrenzung der Gebäudehöhen bzw. die Höhen sichtba¬ 
rer Wandscheiben. Es kann als Grundaussage festgestellt werden, dass entlang der „Bergstraße“ die nicht 
zu überschreitende Firsthöhe weiterhin mit 10,50 m Bestand hat. Die nicht zu überschreitende maximal zu¬ 
lässige Traufhöhe wird um 0,50 m angehoben (TH max i = 6,50 m). Wird eine zweite Traufe ausgebildet und 
liegt diese mindestens 1,50 m hinter der Linie der Hauptfassade, darf die Höhe 9,00 m, gemessen von der 
OK der Straße, betragen {TH max 2). Eine weitere Voraussetzung hierfür ist die Forderung, dass hierdurch 
keine durchgehende Wandscheibe mit einer Höhe von mehr als 6,50 m entsteht. 

Auf die nachfolgende erläuternde Skizze wird verwiesen. 

Die zulässigen Grundflächenzahlen werden im Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung reduziert. 
Statt dem bisherigen Wert von 0,4 setzt der Bebauungsplan straßenzugewandt eine Grundflächenzahl von 
0,35, im rückwärtigen Bereich von 0,3 fest. Im Hinblick auf den § 19 Abs. 4 BauNVO werden die Grundflä¬ 
chen von den Garagen, Stellplätzen, Zufahrten u. ä. nicht mitgerechnet, wenn diese wasserdurchlässig aus¬ 
gestaltet werden bzw. ein begrüntes Dach erhalten. 
Im Vergleich zur bisherigen Bebauungsplan-Fassung stellt die vorgenommene Reduzierung der Grundflä- 
chenzahl eine Minimierung des Versiegelungsgrades für das neu überplante Quartier dar. 

Die zulässige Gebäudekubatur wird definiert durch die bereits erläuterten zulässigen Trauf- und Firsthöhen 
sowie durch die Grund- und Geschossflächenzahlen. Auf die Festsetzung einer maximal zulässigen Zahl an 
Vollgeschossen wird verzichtet. Die Festsetzung der Geschossflächenzahl auf den straßenzugewandten 
Grundstücken geht hierbei auf die durch einen Gebäudeabriss geprägte Geländesituation ein. 
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Durch den festgesetzten Wert von 0,95 kann, im Hinblick auf die ausgewiesene überbaubare Fläche und die 
Grundflächenzahl, maximal eine „2 Vi-geschossige“ Bebauung entstehen. Es wird gemäß § 21 a BauNVO in 
diesem Zusammenhang festgesetzt, dass Garagen im Untergeschoss, die ggf. als Vollgeschoss zu werten 
sind, unberücksichtigt bleiben. 

Die Grundzüge der Grünordnungsplanung werden auf die geänderte städtebauliche Konzeption umgesetzt. 
Das in der rechtskräftigen Bebauungsplan-Fassung formulierte Pflanzgebot eines mittel- bis großkronigen, 
hochstämmigen Laubbaums je Grundstück entlang der Straße wird aufgrund des nicht zur Verfügung ste¬ 
henden Platzes aufgegeben. Stattdessen setzt der Bebauungsplan zwischen der vorderen und rückwärtigen 
Bebauung eine Fläche fest, die freizuhalten ist von jeglicher Bebauung und auf der, je 300 Grundstücks¬ 
fläche, ein entsprechender Baum zu pflanzen ist. Die Eingrünung zum Außenbereich hin wird, analog zur 
rechtskräftigen Planfassung, dahingehend definiert, dass am süd-östlichen Gebietsrand eine 2-reihige 
Strauch- und Heckenstruktur aufzubauen und dauerhaft zu erhalten ist. 

Im Hinblick auf die Grünordnungsplanung und die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz kann festgestellt werden, dass 
durch die Reduzierung der nicht zu überschreitenden Grundflächenzahl, verbunden mit den differenzierten 
Vorgaben der Pflanzgebote 7 und 8, im Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung der Eingriff in Natur 
und Landschaft planungsrechtlich eher reduziert statt vergrößert wird. 

IV. Bodenordnunq, Erschließunqsbeitraq 

Es ist beabsichtigt, die erforderliche Parzellierung in Form eines Messbrief-Verfahrens durchzuführen. 

Die Inhalte der Bebauungsplan-Änderung lösen keinen, von der Allgemeinheit zu übernehmenden zusätzli¬ 
chen Erschließungsaufwand aus. 
Die Errichtung der Zufahrten zur Erschließung der rückwärtigen Bebauung erfolgt als private Erschlie¬ 
ßungsmaßnahme durch den Träger der Bauvorhaben. Die Entscheidung darüber, ob diese der Stadt über¬ 
tragen werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. 

Aufgestellt: Sinsheim, 13.04.2006; ergänzt: 19.06.2006 - Gi/Ru 
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